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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 3 9 3   
 
 
 
 

  19.10.2021 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und 
Innovation 

zur Kenntnis 11.11.2021  

 
 
Betreff: Vorstellung Konzept Sozialberichterstattung Ruhr 

 
 
 
Das Konzept zur Sozialberichterstattung Ruhr 
 

wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachverhalt: 
 
Strukturwandel und andauernde Transformation bestimmen die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Menschen in der Metropole Ruhr. Die sozialen und 
ökonomischen Herausforderungen sind im Ruhrgebiet größer als andernorts. Ziele eines 
nachhaltigen Wandels sind daher Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller 
Bevölkerungsgruppen. Damit datengestützt Impulse für ein gemeinsames Handeln 
gesetzt werden können, möchte die RVR-Sozialberichterstattung bedarfsorientiert 
Informationen für interessierte Akteur*innen der Metropole Ruhr bereitstellen. 
 
Daher arbeitet Referat 3 am Aufbau einer regionalen Sozialberichterstattung in 
Ergänzung zu den einzelnen bereits existierenden Sozialberichten der Kommunen in der 
Metropole Ruhr. Ziel der Sozialberichterstattung Ruhr ist es, handlungsleitende 
Informationen bereitzustellen und einen regionalen Diskurs anzustoßen. Der Fokus liegt 
dabei in der Bereitstellung, Erläuterung und Analyse der Datengrundlage zur 
Beobachtung des sozialen Wandels in der Metropole Ruhr. Das soll insbesondere in Form 
kompakter Berichte, übersichtlicher Präsentationen, Karten und Informationsmaterialien 
erfolgen.  
 
Im Diskurs mit den Fachakteur*innen und den politischen Entscheidungsträger*innen der 
Region sollen Schwerpunkte der Analysen herausgearbeitet werden. Dies schafft nicht 
nur Transparenz und Austausch, sondern dient auch der Entwicklung neuer 
Lösungsansätze und ist Voraussetzung für den Transfer bestehender, lokal bewährter 
Instrumente auf die gesamte Region. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 03101; Kostenträger 0301; Vorgangs-Nr. I03101-05 
Teilergebnisplan  Lfd. HH-

Jahr 
2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                                
Personalaufwendungen  149.656,03                           80.000,00                          82.000,00                          84.000,00                          86.000,00                          

Sachaufwendungen  30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                               

Summe (Eigenanteil)  179.656,03                         110.000,00 112.000,00                          114.000,00                         116.000,00 

Veranschlagt im 
Haushaltsplan 

 Lfd. HH-
Jahr 

2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                                
Personalaufwendungen  149.656,03                          80.000,00                          82.000,00                          84.000,00                          86.000,00                          

Sachaufwendungen  30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                               

Summe  179.656,03                     110.000,00 112.000,00                          114.000,00                         116.000,00 

Abweichungen1  0 0 0 0 0 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Schenberg, 
Regina 

Horch, Claudia R3-1 Bildung, 
Wissenschaft und 
Soziales 

 

Akt.zeichen   
   

 



Drucksache Nr.: 14/0393  
Seite 3 

 


